
HAUSANSCHRIFT Scharnhorststraße 34 - 37
10115 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG U6 Naturkundemuseum
S-Bahn Berlin Hauptbahnhof
Tram Invalidenpark

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWK können Sie 
der Datenschutzerklärung auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 
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Ausschließlich per E-Mail: 
███████████████████████

Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
Ihr Antrag vom 24.04.2023 

███████████████

mit Antrag vom 24.04.2023 beantragten Sie nach Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): 

a) Sämtliche Dienstanweisungen, Vorschriften und weitere Dokumente zur Bearbeitung 

von IFG-Anfragen im BMWK und 

b) seinen direkten und nachgeordneten Dienststellen. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Ihrem Antrag wird in dem aus der Begründung ersichtlichen Umfang stattgegeben; im 

Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

TEL.-ZENTRALE +49 30 18615 0 
FAX +49 30 18615 7010 

INTERNET www.bmwk.de 
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AZ ZR-15306/037#079 

DATUM Berlin, 26. April 2023 
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Seite 2 von 2 Begründung: 

1a)  Gemäß  §  1  Abs.  1  IFG  haben  Sie  einen  Anspruch  auf  die  begehrten  Informationen.  Sie 

erhalten deshalb Kopien von drei Anwendungshinweisen und einen Auszug aus der 

Geschäftsordnung  des  BMWK  (GO-BMWK  3.15)  zum  IFG,  die  Ihnen  als  Anlagen  zu  diesem 

Bescheid übersandt werden. 

1b) Im Übrigen besteht der Anspruch nicht, da im BMWK keine Dienstanweisungen, Vorschriften 

und weitere Dokumente zur Bearbeitung von IFG-Anfragen für oder von den zum 

Geschäftsbereich des BMWK gehörenden Behörden vorliegen. 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

███████


